
6.2 Baden-Württemberg 

6.2.1 Gesetz über den Staatsgerichtshof [von Baden-Württemberg] (StGHG) 

Vom 13.12.1954 (GBl. 1954, 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2012 

(GBl. S. 569) 

1. Teil Sitz und Organisation 

§ 4 

Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs und ihre Stellvertreter leisten vor Antritt ihres Amtes vor dem 

Landtag folgenden Eid: 

"Ich schwöre, daß ich als gerechter Richter alle Zeit die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 

getreulich wahren und meine richterlichen Pflichten gegenüber jedermann gewissenhaft erfüllen 

werde. So wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

3. Teil Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 11 

(…) 

(2) Beteiligt ist nicht, wer nur wegen seines Familienstandes oder Berufes, seiner 

Religionszugehörigkeit, Abstammung oder Zugehörigkeit zu einer politischen Partei oder aus einem 

ähnlich allgemeinen Grunde am Ausgang des Verfahrens interessiert ist. 

(…) 

 

6.2.2 Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-

Württemberg 2009/2010 (BVAnpGBW 2009/2010) 

Vom 19.10.2009 (GBl. 2009, 487) 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände 

 

 

6.2.3 Gesetz über die Entschädigung der Abgeordneten [von Baden-Württemberg] 

(AbgEntG) 

Vom 06.10.1970 (GBl. 1970, 459), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.11.1979 

(GBl. S. 483) 

§ 7 Ersatz des Verdienstausfalls 



(1) Der den Abgeordneten durch die Ausübung ihres Mandats entstehende Verdienstausfall wird nach 

folgenden Bestimmungen ersetzt:(…) 

Abgeordnete, die als Beamte, als Richter oder als Bedienstete von Religionsgemeinschaften nach dem 

Gesetz über die Rechtsstellung der in den Landtag gewählten Angehörigen des öffentlichen Dienstes 

vom 25. Juli 1955 (Ges. Bl. S. 112) oder auf Grund entsprechender Rechtsvorschriften in den 

Ruhestand versetzt worden sind, erhalten, sofern das Ruhegehalt nicht wenigstens 60 vom Hundert der 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zuzüglich der nichtruhegehaltfähigen Zulagen beträgt, eine 

Entschädigung in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 60 vom Hundert dieser Dienstbezüge und 

dem Ruhegehalt. 

(…) 

 

 

6.2.4 Landesbeamtengesetz [von Baden-Württemberg] (LBG) 

Vom 09.11.2010 (GBl. 2010, 793, 794), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18.12.2012 (GBl. S.677) 

Dritter Teil   Laufbahnen 

§ 23 Übernahme von Beamtinnen und Beamten anderer Dienstherrn und von früheren 

Beamtinnen und Beamten 

(…) 

(5) Zeiten, in denen nach Erwerb der Laufbahnbefähigung laufbahnentsprechende Tätigkeiten in 

einem 

1. Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, 

2. Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversicherungsträger oder 

(…) 

für die das Beamtenrecht des Bundes oder eines Landes entsprechende Anwendung findet, 

wahrgenommen wurden, werden wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis nach dem 

Beamtenstatusgesetz behandelt. Die Einstellung in ein Beamtenverhältnis kann in diesem Fall in 

einem vergleichbaren statusrechtlichen Amt erfolgen, in einem Beförderungsamt jedoch nur, wenn 

eine Probezeit entsprechend beamtenrechtlicher Vorschriften abgeleistet wurde und die Vorschriften 

über Beförderungen nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 und 3 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

 

6.2.5 Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)  

Vom 09.11.2010 (BWGBl. 2010, 793, 911), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2012 

(GBl. S. 677) 

Erster Teil   Allgemeiner Teil 



§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

(…) 

Zweiter Teil   Versorgung 

2. Abschnitt   Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 21   Dienstzeit im Beamtenverhältnis und vergleichbare Zeiten 

(…) 

(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit stehen gleich 

(…) 

5. die Zeit als Kirchenbeamter oder als Geistlicher bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

oder ihrer Verbände (Artikel 140 GG), soweit eine Versorgungslastenteilung vereinbart wird, 

(…) 

§ 23   Vordienst- und Ausbildungszeiten 

(…) 

(2) Die Zeit, während der ein Beamter vor der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis 

hauptberuflich 

1. im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Artikel 140 

GG), 

(…) 

7. Abschnitt   Anrechnungs- und Ruhensvorschriften 

§ 68   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die nach § 36 Absatz 1 LBG in 

Verbindung mit Artikel 62 § 3 Absatz 2 des Dienstrechtsreformgesetzes berechnete Regelaltersgrenze 

erreicht, gilt Absatz 1 bis 5 nur für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 

(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände sowie jede Verwendung im 

öffentlichen Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine deutsche 

Körperschaft oder ein deutscher Verband durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 

anderer Weise beteiligt ist. Ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen 

Religionsgemeinschaften oder ihren Verbänden. 

(…) 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLBG&p=36
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLBG&p=36&x=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWDRG&a=62
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWDRG&p=3&a=62
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWDRG&p=3&a=62&x=2


 

 

6.2.6 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) 

Vom 09.11.2010 (GBl. 2010, 793, 826), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2012 (GBl. 

S. 677) 

1. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

2. Abschnitt: Grundgehälter, Leistungsbezüge an Hochschulen 

§ 32 Berücksichtigungsfähige Zeiten 

(1) Berücksichtigungsfähige Zeiten sind: 

1. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Beamter oder Pfarrer im Dienst von öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden, 

2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Arbeitnehmer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 

Dienstherrn oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden, 

die nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind, 

(…) 

§ 33 Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherrn im Sinne der §§ 31 und 32 sind der Bund, die Länder, die 

Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 

Verbände. 

(…) 

3. Abschnitt: Familienzuschlag  

§ 41 Familienzuschlag 

(…) 

(5) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 2 und 4 ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines 

Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts oder der Verbände von solchen, sowie die Versorgungsberechtigung aufgrund einer solchen 

Tätigkeit; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren 

Verbänden. 

(…) 

4. Abschnitt: Zulagen, Vergütungen, Zuschläge  



§ 69 Zuschlag bei Altersteilzeit 

(…) 

(3) (…) Ein Abzug für Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent der Lohnsteuer erfolgt bei Ermittlung der 

Nettobesoldung nach Satz 1 nur dann, wenn auch die Nettobesoldung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um 

die Kirchensteuer vermindert wird. 

 

 

6.3 Bayern 

6.3.1 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) 

Vom 29.07.2008 (GVBl 2008, 500), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2012 

(GVBl 686) 

Art. 1 Geltungsbereich 

(…) 

2) Es gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

und ihrer Verbände. 

(…) 

Teil 4 Rechtliche Stellung der Beamten und Beamtinnen 

Abschnitt 1 Allgemeines 

Art. 73 Eid und Gelöbnis 

(1) Der Diensteid nach § 38 BeamtStG hat folgenden Wortlaut: 

,,Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 

Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so 

wahr mir Gott helfe.“ 

(2) 
1
 Der Eid kann auch ohne die Worte ,,so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 

2
 Erklärt ein 

Beamter oder eine Beamtin, dass aus Glaubens- oder Gewissensgründen kein Eid geleistet werden 

könne, so sind an Stelle der Worte ,,ich schwöre“ die Worte ,,ich gelobe“ zu sprechen oder es ist das 

Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis der Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung der 

Weltanschauungsgemeinschaft des Beamten oder der Beamtin entsprechenden, gleichwertigen 

Beteuerungsformel einzuleiten. 

(…) 

Teil 8 Dienstherrnwechsel 

Art. 138 Übernahme von Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in ein Beamtenverhältnis im 

Sinn des Bayerischen Beamtengesetzes 



(1) 
1
 Ein Dienstherr (§ 2 BeamtStG) kann sich öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren 

Verbänden gegenüber verpflichten, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im kirchlichen 

Schuldienst in ein Beamtenverhältnis zu übernehmen, wenn und soweit der Betrieb von Schulen, an 

denen Personen dieser Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände beschäftigt sind, eingeschränkt 

und aus diesem Grund das Lehrpersonal erheblich vermindert wird. 
2
 Die Übernahmeverpflichtungen 

eines Dienstherrn dürfen insgesamt zwölf v.H. der in der jeweiligen Lehramtslaufbahn freiwerdenden 

und wieder besetzbaren Planstellen nicht übersteigen und müssen mit einer vertraglichen Regelung 

über die Verteilung der Versorgungslast gemäß Art. 145 verbunden sein. 
3
 Übernommen werden 

dürfen nur Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, die im Zeitpunkt der Übernahme die allgemeinen 

Voraussetzungen zur Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 7 Abs. 1 BeamtStG erfüllen und 

entweder die erforderliche Qualifikation für die Fachlaufbahn nach Inkrafttreten einer 

Übernahmeverpflichtung nach Satz 1 erworben oder als Lehrkraft bereits in einem Beamtenverhältnis 

auf Lebenszeit oder auf Probe zu einem Dienstherrn im Sinn des § 2 BeamtStG gestanden haben. 
4
 

Eine Übernahmeverpflichtung ist ferner nur für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen zulässig, die 

die wettbewerbsmäßigen Anforderungen ihres Prüfungsjahrgangs für den unmittelbaren Eintritt in den 

Staatsdienst als Beamter oder Beamtin auf Probe erfüllt haben; bei mehrjähriger Bewährung als 

hauptberufliche Lehrkraft kann eine Übernahmeverpflichtung auch dann eingegangen werden, wenn 

das Ergebnis der Qualifikationsprüfung geringfügig, höchstens um einen halben Notengrad, hinter den 

Anforderungen nach Halbsatz 1 zurückbleibt. 

(2) Auf Ernennungen zur Übernahme nach Abs. 1 findet Art. 23 Abs. 1 Satz 1 keine Anwendung. 

(3) 
1
 Eine Übernahmeverpflichtung nach Abs. 1 muss mit Wirkung für die Zukunft kündbar sein. 

2
 Bei 

Kündigung einer nach Abs. 1 eingegangenen Übernahmeverpflichtung bleiben die 

Übernahmeverpflichtungen für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, die im Zeitpunkt der 

Wirksamkeit der Kündigung bereits ernannt sind, bestehen. 

(4) 
1
 Auf die Probezeit und die Dienstzeiten im Sinn des Leistungslaufbahngesetzes sind gleichwertige 

Zeiten des kirchlichen Schuldienstes anzurechnen. 
2
 Die Einstellung in einem höheren Amt als dem 

Eingangsamt ist zulässig, soweit der Beamte oder die Beamtin in ein Amt übernommen wird, das der 

letzten Dienststellung im Kirchenbeamtenverhältnis gleichwertig ist. 

 

 

6.3.2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) 

Vom 05.08.2010 (GVBl 2010, 410, 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2012 

(GVBl. S. 624) 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Geltungsbereich 

(…) 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften sowie deren Verbände. 

Teil 2 Versorgungsbezüge 

Abschnitt 1 Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 



Unterabschnitt 3 Ruhegehaltfähige Dienstzeit 

Art. 19 Sonstige Zeiten 

Die Zeit, während der ein Beamter oder eine Beamtin 

1. (…) 

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Art. 

140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst 

(…) 

tätig gewesen ist 

(…) 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nr. 1 Buchst. a und Nr. 3 

jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus. 

Teil 3 Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften 

Abschnitt 1 Zusammentreffen mit anderen Bezügen und Einkünften 

Unterabschnitt 1 Ruhensvorschriften 

Art. 83 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und 

Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(5) 
1
 Nach Ablauf des Monats, in dem der oder die Versorgungsberechtigte die Regelaltersgrenze nach 

Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 BayBG erreicht, gelten die Abs. 1 bis 4 nur für Erwerbseinkommen aus 

einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). 
2
 Dies ist jede Beschäftigung im 

Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer 

Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder 

ihren Verbänden. 
3
 Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im 

öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine 

Körperschaft oder ein Verband im Sinn des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 

oder in anderer Weise beteiligt ist. 
4
 Ab dem Kalenderjahr, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 

erfüllt sind, ist das Verwendungseinkommen mit einem Zwölftel des Jahresbezugs je Kalendermonat 

anzusetzen. 

(…) 

 

 

6.3.3 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 

Vom 05.08.2010 (GVBl 2010, 410), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2012 (GVBl S. 

70) 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 



Art. 1 Geltungsbereich 

(…) 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften und deren Verbände. 

Teil 2 Grundbezüge 

Abschnitt 1 Vorschriften für Beamte und Beamtinnen der Besoldungsordnungen A und 

B 

Art. 36 Stufen des Familienzuschlags 

(…) 

(6) 
1
 Öffentlicher Dienst im Sinn der Abs. 1, 4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines 

Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaften oder weltanschaulichen Gemeinschaften oder ihren Verbänden, sofern nicht 

bei organisatorisch selbstständigen Einrichtungen, insbesondere bei Schulen, Hochschulen, 

Krankenhäusern, Kindergärten, Altenheimen, die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. 
2
 Dem 

öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 

Einrichtung gleich, an der der Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder einer der 

dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise 

beteiligt ist. 
3
 Dem öffentlichen Dienst steht ferner gleich die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen 

Arbeitgebers, der die für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich 

gleichen Inhalts oder die darin oder in Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge getroffenen 

Regelungen oder vergleichbare Regelungen anwendet, wenn der Bund oder eine der in Satz 1 

bezeichneten Körperschaften oder Verbände durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 

anderer Weise beteiligt sind. 
4
 Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das 

Landesamt für Finanzen. 

(…) 

 

 

6.3.4 Gesetz über kommunale Wahlbeamte [von Bayern] (KWBG) 

Vom 01.06.1964 (BayRS II, 428), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 16.10.2012 

(GVBl S. 528) 

Abschnitt III Rechtliche Stellung der Beamten 

1. Pflichten der Beamten 

b) Diensteid 

Art. 37 

(1) Der Beamte hat spätestens zu Beginn der ersten Sitzung, die der Gemeinderat, der Kreistag oder 

der Bezirkstag nach Aufnahme der Amtstätigkeit des Beamten abhält, folgenden Diensteid zu leisten: 



"Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 

Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten 

gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten 

nachzukommen, so wahr mir Gott helfe." 

(2) 
1
 Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

2
 Erklärt ein 

Beamter, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat er an Stelle 

der Worte "ich schwöre" die Worte "ich gelobe" zu sprechen oder das Gelöbnis mit einer dem 

Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner Weltanschauungsgemeinschaft 

entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten. 

 

 

6.4 Berlin 

6.4.1 Landesbeamtengesetz [für das Land Berlin] (LBG)  

Vom 19.03.2009(GVBl. 2009, 70), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 05.11.2012 

(GVBl. S. 354) 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 [Geltungsbereich] 

(1) Ergänzend zum Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils geltenden 

Fassung gilt dieses Gesetz für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten, soweit nicht ausdrücklich 

etwas anderes gesetzlich bestimmt ist. Es gilt ferner für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 

sowie für frühere Beamtinnen und frühere Beamte, soweit für diese Personengruppen Regelungen 

getroffen werden. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamtinnen und Beamten der öffentlich-rechtlichen 

Religionsgemeinschaften und ihrer Verbände. 

(…) 

Abschnitt 6 

Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

Unterabschnitt 1   Allgemeine Pflichten 

§ 48 [Diensteid] 

(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: "Ich schwöre, dass ich mein Amt 

getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung von Berlin in 

Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Wohle der Allgemeinheit ausüben und meine Amtspflichten 

gewissenhaft erfüllen werde; so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 



(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des 

vorgeschriebenen Eides ab, können anstelle der Worte "Ich schwöre" die Worte "Ich gelobe" oder eine 

andere Beteuerungsformel gesprochen werden. 

(4) In den Fällen, in denen nach § 9 eine Ausnahme nach § 7 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes 

zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Sofern gesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist, hat die Beamtin oder der Beamte zu geloben, ihre oder seine Amtspflichten 

gewissenhaft zu erfüllen. 

(…) 

 

 

6.4.2 Landesbesoldungsgesetz [für Berlin] (LBesG) 

In der Fassung vom 09.04.1996 (GVBl. 1996, S. 160), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

05.11.2012 (GVBl. S. 354) 

§ 1 [Geltungsbereich] 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamten und Richter des Landes und der Beamten der 

landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen 

sind die Ehrenbeamten, die Beamten auf Widerruf, die nebenbei verwendet werden, und die 

ehrenamtlichen Richter. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

(…) 

 

6.5 Brandenburg 

6.5.1 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages 

Brandenburg (Abgeordnetengesetz – AbgG) 

Vom 25.10.2007 (GVBl. I 2007, 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2013 

(GVBl. I Nr. 6) 

§ 28 Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 

(1) Beamte mit Dienstbezügen, Berufsrichter, Staatsanwälte sowie Berufssoldaten und Soldaten auf 

Zeit dürfen Mitglied des Landtages sein, wenn ihre Rechte und Pflichten aus ihrem Dienstverhältnis 

mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen 

und Geschenken vom Tage der Annahme der Wahl ab ruhen. Ruht das Dienstverhältnis nicht kraft 

Gesetzes mit der Annahme der Wahl, so verliert der Gewählte sein Mandat abweichend von der 

Maßgabe des Satzes 1 erst dann, wenn er nicht innerhalb einer vom Präsidenten des Landtages zu 

bestimmenden Frist nachweist, dass das Dienstverhältnis ruht oder beendet ist oder er unter Wegfall 

der Dienstbezüge beurlaubt ist. Wird ein Abgeordneter zum Beamten mit Dienstbezügen, 

Berufsrichter, Staatsanwalt, Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit ernannt, darf er nur unter 

Voraussetzung des Satzes 1 Mitglied des Landtages bleiben. 



(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Angestellte juristischer Personen des öffentlichen Rechts mit 

Ausnahme der Religionsgemeinschaften und für Angestellte von Kapitalgesellschaften, Vereinen, 

Anstalten, Verbänden oder Stiftungen, wenn zu mehr als 50 vom Hundert juristische Personen des 

öffentlichen Rechts Kapitaleigner oder Mitglieder sind, das Stiftungsvermögen bereitgestellt haben 

oder die Aufwendungen tragen. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 erfolgen die Zahlungen nach §§ 5 , 6 und 19 erst, wenn die 

Rechte und Pflichten aus dem Beamten- oder Angestelltenverhältnis ruhen oder eine vergleichbare 

Regelung getroffen oder wenn das Beamten- oder Angestelltenverhältnis beendet wurde. 

 

 

6.5.2 Zweites Gesetz über ergänzende Bestimmungen zur Beamtenversorgung im 

Land Brandenburg (Zweites Beamtenversorgungsergänzungsgesetz) 

Vom 19.12.2008 (GVBl. I 2008, 363, 364), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

13.03.2012 (GVBl. I Nr. 16) 

§ 2 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(7) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die Altersgrenze nach § 45 Abs. 1 

des Landesbeamtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 1 bis 6 nur für Erwerbseinkommen aus einer 

Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im 

Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer 

Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder 

ihren Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im 

öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine 

Körperschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 

oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der 

zuständigen Stelle oder des Versorgungsberechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige 

Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle. 

(…) 

 

6.6 Bremen 

6.6.1 Bremisches Richtergesetz 

Vom 15.12.1964 (Brem. GBl. 1964, 187), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

08.05.2012 (Brem.GBl. S. 160) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Richtereid 

(1) Der Richter hat in öffentlicher Sitzung eines Gerichts den nach § 38 Absatz 1 des Deutschen 

Richtergesetzes vorgeschriebenen Eid mit einer Verpflichtung auf die Landesverfassung wie folgt zu 

leisten: 



"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der 

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem 

Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 

zu dienen, so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

§ 6 Ehrenamtliche Richter 

(1) Ehrenamtliche Richter, deren Beeidigung oder Verpflichtung auf ihr Amt nicht durch Bundes- oder 

Landesrecht geregelt ist, haben vor dem Vorsitzenden des Gerichts, dem sie angehören, in öffentlicher 

Sitzung des Gerichts folgenden Eid zu leisten: 

"Ich schwöre, das Amt eines ... (es folgt die Bezeichnung des Richteramtes) getreu dem Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und 

getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 

urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(2) Ist ein ehrenamtlicher Richter Mitglied einer Religionsgesellschaft, die ihren Mitgliedern die 

Ablegung eines Eides verbietet, so kann er statt der Worte "Ich schwöre" die nach dem Bekenntnis 

seiner Religionsgesellschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformel sprechen. 

(3) Ehrenamtliche Richter, die Vorsitzende eines Gerichts sind, leisten den Eid vor der Stelle, die der 

für den Gerichtszweig zuständige Senator bestimmt. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, soweit das Bundesrecht die Beeidigung oder eidliche 

Verpflichtung von ehrenamtlichen Richtern vorschreibt, die Form der Beeidigung aber nicht regelt. 

 

Zweiter Abschnitt Richterwahl 

§ 10 Beeidigung der Mitglieder des Richterwahlausschusses 

(1) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter leisten 

vor dem Präsidenten des Senats folgenden Eid: 

„Ich schwöre, dass ich als Mitglied des Richterwahlausschusses die Gesetze wahren, auf das Wohl der 

Allgemeinheit Bedacht nehmen und nur denjenigen zur Wahl gestellten Richterinnen und Richtern 

meine Stimme geben will, die ich für würdig und befähigt halte und von denen ich überzeugt bin, dass 

sie ihr Amt im Geiste der Menschenrechte, wie sie in der Verfassung niedergelegt sind, und der 

sozialen Gerechtigkeit ausüben werden, so wahr mir Gott helfe.” 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mit Gott helfe" geleistet werden. 

(3) Der Präsident des Senats kann mit der Vereidigung ein anderes Mitglied des Senats beauftragen. 

 

 



6.6.2 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen 

Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) 

Vom 16.10.1978 (Brem. GBl. 1978, 209), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

31.01.2012 (Brem.GBl. S. 18) 

Vierter Teil Angehörige des öffentlichen Dienstes 

§ 28 Unvereinbare Ämter 

(1) Mitglieder der Bürgerschaft dürfen nicht gleichzeitig sein: 

1. Berufsrichterinnen und Berufsrichter mit Dienstbezügen, bremische Richterinnen und Richter im 

Nebenamt sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaften im Land Bremen, 

2. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Land Bremen, die leitende Funktionen innehaben, 

insbesondere 

a) Staatsrätinnen und Staatsräte, 

b) Beamtinnen und Beamte auf Zeit im Sinne des § 7 des Bremischen Beamtengesetzes, 

c) Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in senatorischen Behörden, 

d) Leiterinnen und Leiter senatorischen Behörden nachgeordneter oder unter deren Aufsicht stehender 

Einrichtungen, ausgenommen Schulen sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen der öffentlichen 

Verwaltung, 

e) die Polizeipräsidentin oder der Polizeipräsident sowie die Direktorin oder der Direktor der 

Ortspolizeibehörde Bremerhaven, 

3. Pressesprecherinnen, Pressesprecher, Büroleiterinnen, Büroleiter, persönliche Referentinnen und 

persönliche Referenten in senatorischen Behörden, 

4. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Land Bremen, die nach dem Geschäftsverteilungsplan für 

parlamentarische Angelegenheiten der Bremischen Bürgerschaft, ihrer Ausschüsse oder Fraktionen 

oder für Angelegenheiten der Deputationen zuständig sind, 

5. Beschäftigte der Bürgerschaftskanzlei, 

6. Mitglieder des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen, die Leiterin oder der Leiter der 

Präsidialabteilung des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen und Beschäftigte des 

Prüfungsdienstes des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen, 

7. Beschäftigte der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit 

Kontrollaufgaben, 

8. Mitglieder von zur Leitung oder Geschäftsführung berufenen Organen oder funktionsgleichen 

Einrichtungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts, von Eigenbetrieben oder von juristischen 

Personen des Privatrechts, bei denen die Freie Hansestadt Bremen oder die Stadtgemeinde Bremen 

unmittelbar oder mittelbar über ein Stimmrecht von mehr als 50 vom Hundert verfügt. 

In die Bürgerschaft gewählten Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Sinne des Satz 1 Nummer 1 

(mit Ausnahme der Richterinnen und Richter im Nebenamt), 2c bis 2e, 3, 4, 5, 6 (mit Ausnahme der 

Mitglieder des Rechnungshofs) und 7 ist auf Antrag für die Dauer der Mitgliedschaft in der 



Bürgerschaft eine mit der Mitgliedschaft vereinbare Teilzeitbeschäftigung mit bis zur Hälfte der 

regelmäßigen Arbeitszeit zu gewähren. Sie erhalten die entsprechend der Teilzeitbeschäftigung 

verringerten Dienstbezüge des zuletzt bekleideten Amtes; ein Anspruch auf amtsangemessene oder 

gleichwertige Beschäftigung besteht insoweit nicht. 

(…) 

(5) Für Richterinnen und Richter sowie Angestellte des öffentlichen Dienstes im Sinne des Absatzes 1 

gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. Absatz 1 findet keine Anwendung auf Beschäftigte einer 

Religionsgemeinschaft. 

(…) 

 

 

6.6.3 Gesetz über die Umzugskostenvergütung und das Trennungsgeld für die 

bremischen Beamten (Bremisches Umzugskostengesetz – BremUKG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 28.03.2003 (Brem. GBl. 2003, 191), zuletzt geän-

dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.05.2011 (Brem.GBl. S. 370) 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt Art und Umfang der Erstattung von Auslagen aus Anlass der in § 2 genannten 

Umzüge und der in § 8 genannten Maßnahmen. Berechtigte sind: 

1. Beamte der Freien Hansestadt Bremen, der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven und der 

sonstigen der Aufsicht des Landes oder der Stadtgemeinden unterstehenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts einschließlich der in den Dienst eines dieser Dienstherrn 

abgeordneten Beamten. Auf die Ehrenbeamten und die Beamten der öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaften finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

(…) 

 

 

6.7 Hamburg 

6.7.1 Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG) 

Vom 13.03.1961 (HmbGVBl. S. 49), in der Fassung vom 29.11.1977 (HmbGVBl. S. 367), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2012 (HmbGVBl. S.454) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt neben dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl I S. 

1010), geändert am 5. Februar 2009 (BGBl I S. 160, 262), in der jeweils geltenden Fassung, soweit im 

Einzelnen nichts anderes bestimmt ist, für die Beamtinnen und Beamten  



1.  der Freien und Hansestadt Hamburg (Landesbeamtinnen und Landesbeamten) und 

2.  der der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (Körperschaftsbeamtinnen und 

Körperschaftsbeamte).  

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände.  

Abschnitt VI   Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis  

1. Allgemeines  

§ 47   Diensteid (§ 38 BeamtStG) 

(1) Die Beamtin oder der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten:   

»Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland , die Verfassung der Freien und 

Hansestadt Hamburg und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und 

meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. « 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. 

(3) Erklärt eine Beamtin oder ein Beamter, dass sie oder er aus Glaubens- oder Gewissensgründen 

keinen Eid leisten wolle, kann sie oder er anstelle der Worte »Ich schwöre« eine andere 

Beteuerungsformel sprechen.  

(...) 

 

6.7.2 Hamburgisches Richtergesetz (HmbRiG) 

Vom 02.05.1991 (HmbGVBI. S. 169), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2011 

(HmbGVBl. S. 503) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 2   Richtereid 

(1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung des oberen Landesgerichts des 

Gerichtszweiges, bei dem er verwendet werden soll, zu leisten: 

»Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 

Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem 

Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 

zu dienen, so wahr mir Gott helfe.« 

(2) Der Eid kann ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

(...) 

§ 3   Eid oder Gelöbnis der ehrenamtlichen Richter 

(1) Der ehrenamtliche Richter ist vor seiner ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des Gerichts 

durch den Vorsitzenden zu vereidigen. Die Vereidigung gilt für die Dauer des Amtes. Der Schwörende 

soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. 



(2) Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte spricht: 

»Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem 

Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur 

der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott  

helfe.« 

Der Eid kann ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. Hierüber ist der Schwörende 

vor der Eidesleistung durch den Vorsitzenden zu belehren. 

(3) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 

leisten wolle, so spricht er die Worte: 

»Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem 

Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur 

der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.« 

Das Gelöbnis steht dem Eid gleich. 

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er als Mitglied einer Religions- oder 

Bekenntnisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er 

diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen. 

(5) Die ehrenamtlichen Richter in der Finanzgerichtsbarkeit leisten den Eid dahin, die Pflichten eines 

ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 

Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem Gesetz zu erfüllen, das 

Steuergeheimnis zu wahren, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen 

und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Dies gilt für das Gelöbnis entsprechend. 

 

 

6.8 Hessen 

6.8.1 Hessisches Beamtengesetz (HBG)
19

 

Vom 11.01.1989
20

[ (GVBl. I S. 26) GVBl. II 320-20, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12. 

2012 (GVBl. I S. 622) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften  

§ 1   [Geltungsbereich] 

(…) 

Dieses Gesetz gilt nicht für die Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften und deren Verbände sowie für den Hessischen Rundfunk.  

                                                           
19 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. 12. 2014 außer Kraft, vgl. § 235. 
20

 Neubekanntmachung des HBG v. 21. 3. 1962 (GVBl. S. 173) in der seit 1. 1. 1989 geltenden Fassung. 



Dritter Abschnitt   Rechtsstellung des Beamten   Erster Titel Pflichten des Beamten 

b) Diensteid  

§ 72 
21

 [Eidesformel; andere Beteuerungsformel; Absehen von der Eidesleistung] 

(1) Der Beamte hat folgenden Diensteid (§ 38 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes) zu leisten:  

„Ich schwöre, daß ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des 

Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und 

unparteiisch erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe“. 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  

(3) Lehnt ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so kann er 

statt der Worte „ich schwöre“ die Worte „ich gelobe“ oder die nach dem Bekenntnis seiner Religions- 

oder Weltanschauungsgemeinschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformel gebrauchen.  

(4) 
1
In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 

Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen 

werden. 
2
Der Beamte hat, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu geloben, daß er seine 

Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird.  

e) Nebentätigkeit und Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

§ 78 
22 

[Verpflichtung zur Übernahme einer Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst] 

(…) 

(3) 
1
Öffentlicher Dienst im Sinne der Abs. 1 und 2 ist jede Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbände sowie jede durch 

Rechtsverordnung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit. 
2
Die Tätigkeit für 

Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und deren 

Verbände sowie für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gilt nicht als öffentlicher Dienst.  

 

 

6.8.2 Hessisches Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG)
23

 

Vom 01.01.2011(GVBl. I 2011, 98) 

Abschnitt II   Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 11   Sonstige Zeiten 

                                                           
21 § 72 Abs. 4 Satz 1 geänd. durch G v. 21. 12. 1994 (GVBl. I S. 810); Abs. 1, 3 und 4 Satz 1 geänd. mWv 1. 4. 

2009 durch G v. 5. 3. 2009 (GVBl. I S. 95). 
22 § 78 Abs. 1 Satz 2 aufgeh., bish. Satz 3 wird Satz 2, Abs. 2 Satz 3 angef., Abs. 3 Satz 1 geänd. durch G v. 25. 

11. 1998 (GVBl. I S. 492). 
23

 Gültig bis: 31.12.2015. 
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Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjahres vor der Berufung in das 

Beamtenverhältnis 

(…) 

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Art. 

140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst oder 

(…) 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nr. 1 Buchst. a und Nr. 3 

jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus. 

Abschnitt VII   Gemeinsame Vorschriften 

§ 53   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(8) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die für Beamte auf Lebenszeit 

geltende Regelaltersgrenze nach § 50 Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beamtengesetzes erreicht, gelten 

die Abs. 1 bis 7 nur für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 

(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 

Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 

Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 

Sinne des Satz 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob 

die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der zuständigen Stelle oder des 

Versorgungsberechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium oder die von ihm 

bestimmte Stelle. 

Abschnitt XV   Schlussvorschriften 

§ 105   Außerkrafttreten 

Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen oder widersprechen, treten 

sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Dies gilt nicht für die nachstehenden 

Vorschriften in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung: 

(…) 

5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarungen über die Anwendung der Ruhensvorschriften bei 

Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften und ihrer Verbände oder bei 

Ersatzschulen, 

(…) 

 

 



6.8.3 Hessisches Sonderzahlungsgesetz (HSZG)
24

 

Vom 22.10.2003 (GVBl. I 2003, 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.10.2011 (GVBl. I 

S. 530) 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände 

 

 

6.9 Mecklenburg-Vorpommern 

6.9.1 Beamtengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesbeamtengesetz - LBG M-V) 

Vom 17.12.2009 (GVOBl. M-V 2009, 687), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2012 

(GVOBl. M-V S. 537) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt neben dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 

1010). Es gilt, soweit im Einzelnen nichts Anderes bestimmt, für die Beamten 

1. des Landes (Landesbeamte), 

2. der Gemeinden, Landkreise und Ämter sowie der Zweckverbände (Kommunalbeamte) und 

3. der sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften sowie der rechtsfähigen 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (Körperschaftsbeamte). 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamten sowie Seelsorger entsprechend zu 

regeln. 

(…) 

 

 

6.9.2 Besoldungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesbesoldungsgesetz - LBesG M-V) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.09.2001 (GVOBl. M-V 2001, 321), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVOBl. M-V S. 1077) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

                                                           
24

 Gültig bis: 31.12.2014. 



§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung 

1.der Beamten und Richter des Landes, 

2.der Beamten der Gemeinden, Landkreise, Ämter sowie der Zweckverbände und 

3.der Beamten der sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften sowie 

der rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

  

(…) 

(4)  Dieses Gesetz gilt nicht für  

1.Ehrenbeamte und ehrenamtliche Richter, 

2.Beamte auf Widerruf, die nebenbei verwendet werden, 

3.Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 

und ihre Verbände und Einrichtungen. 

 

 

6.9.3 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages von 

Mecklenburg-Vorpommern- Abgeordnetengesetz 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 01.02.2007 (GVOBl. M-V 2007, 54), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 14.12.2011(GVOBl. M-V S. 1071) 

Abschnitt III   Entschädigung der Abgeordneten und Versorgung 

Titel 6   Gemeinsame Vorschriften 

§ 32 Begriffsbestimmungen 

(1) Eine Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 

Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 

Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich eine entsprechende Verwendung bei einer 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 

Sinne des Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 

(2) Als Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst gilt auch das Einkommen aus einer 

Beschäftigung bei Vereinigungen, Einrichtungen oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapital, 

Stammkapital) sich zu mehr als 50 v. H. in öffentlicher Hand befindet oder die zu mehr als der Hälfte 

aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden. 

(3) Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes 

sind Einkünfte aus selbständiger und nichtselbstständiger Arbeit, aus einem Gewerbebetrieb und aus 

der Land- und Forstwirtschaft. Anzusetzen ist bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit das 

monatliche Erwerbseinkommen, bei den anderen Einkunftsarten das Erwerbseinkommen des 

Kalenderjahres, geteilt durch zwölf Kalendermonate. 



(4) Rentenansprüche im Sinne dieses Gesetzes sind nur Ansprüche aus Renten aus den gesetzlichen 

Rentenversicherungen und aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung des 

öffentlichen Dienstes. Der Umfang ihrer Anrechnung ergibt sich aus den für die Beamten des Landes 

jeweils geltenden versorgungsrechtlichen Vorschriften.Abschnitt IV   Angehörige des öffentlichen 

Dienstes im Landtag 

Titel 2   Abgeordnete mit einem mit dem Mandat unvereinbaren Amt 

§ 34   Unvereinbare Ämter 

Ein Abgeordneter darf nicht tätig sein als Berufsrichter, Staatsanwalt, Berufssoldat oder Soldat auf 

Zeit sowie Beamter oder Angestellter des Bundes, eines Landes, einer Kommune oder einer anderen 

Körperschaft öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Religionsgemeinschaften. 

 

 

6.10 Niedersachsen 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Niedersächsischen 

Landtages (Niedersächsisches Abgeordnetengesetz) 

In der Fassung vom 20.06.2000 (Nds. GVBl. 2000, 129), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

06.12.2012 (Nds. GVBl. S. 518) 

Erster Teil   Rechtsstellung der Abgeordneten 

§ 5   Unvereinbarkeit 

(1) 1 Ein Beamter mit Dienstbezügen darf dem Landtag nicht angehören. 2 Wird ein Beamter mit 

Dienstbezügen in den Landtag gewählt oder ein Abgeordneter zum Beamten mit Dienstbezügen 

ernannt, so hat der Präsident das Mandat für erloschen zu erklären. 3 Dies gilt nicht, wenn die Rechte 

und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis ruhen oder eine ähnliche Regelung getroffen wird, wenn das 

Beamtenverhältnis beendet wird oder wenn der Abgeordnete sein Mandat niederlegt. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Beamte des Bundes und anderer Länder. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend 

1. für Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, 

2. für Angestellte juristischer Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 

Religionsgesellschaften, 

(…) 

 

 



6.11 Nordrhein-Westfalen 

6.11.1 Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - AbgG NRW - 

Vom 05.04.2005 (GV. NRW. 2005, 252), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2012 (GV. 

NRW. S. 96) 

Sechster Teil   Angehörige des öffentlichen Dienstes im Landtag 

§ 21   Verwendung im öffentlichen Dienst 

Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 

Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 

Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 

Sinne des Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 

 

 

6.11.2 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbesoldungsgesetz - LBesG)
25

 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 17.02.2005 (GV. NRW. 2005, 154), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 04.12.2012 (GV. NRW. S. 634) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

 

 

6.11.3 Landesbeamtengesetz [für das Land Nordrhein-Westfalen] (LBG NRW)  

Vom 21.04.2009(GV. NRW. 2009, 224), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 09.04.2013 

(GV. NRW. S. 194) 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 

(…) 

(2) Die Kirchen und öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften können Vorschriften dieses 

Gesetzes für anwendbar erklären. 
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 Gültig bis: 31.12.2012. 



(…) 

Abschnitt 5 

Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

§ 46 Diensteid 

 (1) Der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten: „ ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt 

nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetz befolgen und verteidigen, meine 

Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott 

helfe.“ 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  

(3) Lehnt ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so kann er 

an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere Beteuerungsformel 

sprechen. 

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG 

zugelassen worden ist, kann an Stelle des Eides ein Gelöbnis vorgeschrieben werden. 

 

 

6.12 Rheinland-Pfalz 

6.12.1 Landesbeamtengesetz [von Rheinland-Pfalz] (LBG) 

In der Fassung vom 14.07.1970 (GVBl 1970, 241), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.12.2011 (GVBl. S. 430) 

II. Abschnitt   Beamtenverhältnis 

2.   Ernennung 

§ 10   Auslese 

(1) Die Auslese der Bewerber ist nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht 

auf Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glauben, religiöse oder politische Anschauungen, Herkunft oder 

Beziehungen vorzunehmen. Freie oder freiwerdende Planstellen sind auszuschreiben; soweit 

zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind freie oder frei werdende Planstellen, 

einschließlich solcher mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben, auch in Teilzeitform auszuschreiben. 

Bei den Stellenausschreibungen ist in der Regel die weibliche und männliche Funktions- oder 

Amtsbezeichnung zu verwenden. Satz 2 gilt nicht für die Stellen der in § 50 Abs. 1 bezeichneten 

Beamten sowie des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz. Muss 

eine Stelle unvorhergesehen neu besetzt werden, so kann von der Ausschreibung abgesehen werden. 

Über weitere Ausnahmen von der Pflicht zur Stellenausschreibung entscheidet der 

Landespersonalausschuss. Die besonderen Vorschriften über die Auswahl von Beamten auf Zeit 

bleiben unberührt. 

(…) 



III. Abschnitt   Rechtliche Stellung des Beamten 

1.   Pflichten 

§ 67   Diensteid 

(1) Der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten: 

"Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 

Landes Rheinland-Pfalz, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, 

so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(3) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft, anstelle der Worte "Ich 

schwöre" andere Beteuerungsformeln zu gebrauchen, so kann der Beamte, der Mitglied einer solchen 

Religionsgemeinschaft ist, diese Beteuerungsformel sprechen. 

(4) In den Fällen, in denen eine Ausnahme nach § 9 Abs. 3 zugelassen worden ist, kann von einer 

Eidesleistung abgesehen werden. Der Beamte hat, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu 

geloben, dass er seine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird. 

 

 

6.12.2 Landesbesoldungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LBesG) 

In der Fassung vom 12.04.2005 (GVBl 2005, 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.12.2011 (GVBl. S. 430) 

Teil 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

 

 

6.13 Saarland 

6.13.1 Gesetz Nr. 626 - Saarländisches Besoldungsgesetz (SBesG) 

Vom 09.05.1958 (Amtsblatt 1989, 301), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.1989 

(Amtsbl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.06.2012 (Amtsbl. I S. 210) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 



(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und ihre Verbände. 

 

 

 

6.13.2  Saarländisches Beamtengesetz (SBG) (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1675) 

Vom 11.03.2009 (Amtsblatt 2009, 514), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.10.2012 

(Amtsbl. I S. 437) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamtinnen, Beamten, Seelsorgerinnen und 

Seelsorger diesem Gesetz entsprechend zu regeln. 

 

 

6.14 Schleswig-Holstein 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages (Schleswig-Holsteinisches Abgeordnetengesetz – SH AbgG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 13.02.1991 (GVOBl. 1991, 100), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 16.11.2012 (GVOBl. S. 712) 

Abschnitt IV Angehörige des öffentlichen Dienstes im Landtag 

Titel 2 Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 

§ 41 Richterinnen und Richter, Angestellte des öffentlichen Dienstes  

(…) 

(2) Die §§ 35 bis 38 gelten sinngemäß für Angestellte des öffentlichen Dienstes. Öffentlicher Dienst 

im Sinne dieser Vorschrift ist die Tätigkeit im Dienste des Landes Schleswig-Holstein, des Bundes, 

eines anderen Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des 

öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 

Verbände. Als Tätigkeit im öffentlichen Dienst gilt auch die Tätigkeit bei sonstigen Organisationen 

des öffentlichen oder privaten Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen oder an denen die 

öffentliche Hand mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt. 

(…) 

 

 


